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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1989

Norm

StPO §26

Rechtssatz

Die Übertragung von Entscheidungskompetenzen durch das zuständige Gericht (hier: zur Verhängung der

Untersuchungshaft) auf ein anderes im Rechtshilfeweg ist unzulässig.
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